
Bezüge im Mutterschutz
Beitrag von „Adios“ vom 15. Mai 2013 10:28

Doch, das bekommst du.Notfalls gehst du halt am ersten Tag hin und bist ab de zweiten Tag
krank.
Aber du solltest doch eigentlich schon ab dem 1.8. das höhere Gehalt bekommen, oder?
Um alle Probleme zu vermeiden kannst du dir ein indiv. Beschäftigungsverbot ausstellen lassen,
da bleiben dir alle Ansprüche erhalten.
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